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(2) Die örtlichen Räte haben die Erfahrungen der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig auszuwerten 
und sie bei der Lösung ihrer Aufgaben anzuleiten und 
zu unterstützen.

§ 4
Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen haben den 

für die Wiedereingliederung zuständigen Räten der 
Kreise, Abteilungen Innere Angelegenheiten, in der 
Regel 8 Wochen vor der Entlassung ausreichende 
Informationen über die allgemeine und berufliche Ent
wicklung des Strafgefangenen während des Vollzuges 
der Freiheitsstrafe und Hinweise über den künftigen 
Berufseinsatz, die Familienverhältnisse und über die 
Weiterführung der gesellschaftlichen Erziehung zu 
geben. Über Strafgefangene, die gemäß § 346 der StPO 
bedingte Strafaussetzung erhalten, sind die Informatio
nen unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen, 
mitzuteilen.

§ 5
(1) Dem Strafgefangenen ist vor der Entlassung ein 

Arbeitsplatz bereitzustellen, der seiner beruflichen 
Qualifikation, seinen Fähigkeiten sowie den gesell
schaftlichen Erfordernissen entspricht.

(2) Der Arbeitseinsatz soll in der Regel in dem frühe
ren Betrieb bzw. der Einrichtung und, sofern die Auf
nahme des Arbeitsrechtsverhältnisses im Rahmen des 
Arbeitskräfteplanes oder aus anderen Gründen nicht 
möglich ist. in solchen Betrieben, Einrichtungen und in 
Arbeitskollektiven erfolgen, in denen die günstigsten 
Bedingungen für die weitere gesellschaftliche Erziehung 
vorhanden sind.

(3) Wurde das Arbeitsrechtsverhältnis bei Antritt der 
Strafverbüßung nicht beendet, ist durch den Betrieb 
bzw. die Einrichtung zu sichern, daß rechtzeitig Vor
bereitungen für die Wiederaufnahme der Tätigkeit ge
troffen werden. Sofern das Arbeitsrechtsverhältnis be
endet wurde, ist anzustreben, daß mit dem Strafgefan
genen vor seiner Entlassung durch den jeweiligen Be
trieb bzw. die Einrichtung ein Arbeitsvertrag abge
schlossen wird.

(4) Die Ämter für Arbeit und Berufsberatung haben 
den Räten der Kreise, Abteilungen Innere Angelegen
heiten, auf Anforderung Arbeitsplätze bereitzustellen. 
Sie haben, soweit erforderlich, zu veranlassen, daß die 
Betriebe und Einrichtungen rechtzeitig Arbeitsverträge 
vorbereiten.

§ 6
(1) Die Räte der Kreise haben in Zusammenarbeit mit 

den Räten der Städte und Gemeinden zu sichern, daß 
den Strafgefangenen am Tage ihrer Entlassung, den 
örtlichen Verhältnissen entsprechend, zumutbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht.

(2) Den Räten der Kreise, Abteilungen Innere An
gelegenheiten, ist eine schriftliche Bestätigung über die 
Bereitstellung zu übermitteln. Die Anschrift dieser 
Wohnung ist der Strafvollzugseinrichtung bis zum Ent
lassungstag mitzuteilen.

§ 7
(1) Für jugendliche Strafgefangene sind der Arbeits

einsatz und die wohnungsmäßige Unterbringung ent
sprechend den Grundsätzen der §§ 5 und 6 gemeinsam 
durch die Räte der Kreise, Abteilungen Innere An
gelegenheiten und Volksbildung — Referat Jugendhilfe, 
in Verbindung mit den Erziehungsberechtigten festzu
legen.

(2) Für jugendliche Strafgefangene ist die Weiterfüh
rung einer begonnenen Berufsausbildung vor der Ent
lassung zu sichern.'Die Ämter für Arbeit und Berufs
beratung haben den Räten der Kreise, Abteilungen 
Innere Angelegenheiten, auf Anforderung Ausbil
dungsplätze bereitzustellen. Sie haben zu veranlassen, 
daß die Betriebe mit den jugendlichen Strafgefangenen 
vor ihrer Entlassung einen Lehrvertrag abschließen.

(3) Die Räte der Kreise, Abteilungen Volksbildung — 
Referat Jugendhilfe, sind für die Organisierung der Ein
gliederung der entlassenen jugendlichen Strafgefange
nen und ihre Betreuung verantwortlich. Sie fördern 
gemeinsam mit ehrenamtlichen Jugendhelfern den wei
teren Erziehungsprozeß.

II.
Aufgaben der Leiter der volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betriebe sowie der sozialistischen 

Genossenschaften

§ 8
Im Falle der Verurteilung eines Angehörigen eines 

volkseigenen oder diesem gleichgestellten Betriebes 
bzw. eines Mitgliedes einer sozialistischen Genossen
schaft ist in geeigneten Fällen durch die Leiter der 
sozialistischen Betriebe bzw. die Vorstände anzustre
ben, daß im Zusammenwirken mit den gesellschaft
lichen Organisationen und Kollektiven die Verbindung 
mit dem Strafgefangenen mit dem Ziel aufrechterhalten 
bleibt, die Umerziehung während der Strafhaft zu för
dern und nach der Entlassung das Arbeitsrechtsverhält
nis fortzusetzen.

§ 9
(1) Die Leiter der volkseigenen und ihnen gleich

gestellten Betriebe sowie die Vorstände der sozialisti
schen Genossenschaften haben zu sichern, daß aus der 
Strafhaft entlassene Personen entsprechend ihrer fach
lichen Qualifikation und den vorhandenen Möglichkei
ten gleichberechtigt in den Produktionsprozeß eingesetzt 
werden.

(2) Sie haben dafür Sorge zu tragen, daß der be
gonnene Umerziehungsprozeß in den Arbeitskollektiven 
im Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Organi
sationen im Betrieb oder der Genossenschaft fortgesetzt 
wird und die entlassenen Strafgefangenen gleichberech
tigt in das System der gesellschaftlichen und fachlichen 
Qualifizierung der Werktätigen einbezogen werden.

(3) Die Leiter der staatlichen Organe sind verpflich
tet, die gesellschaftliche Wiedereingliederung der aus 
der Strafhaft entlassenen Personen in den ihnen unter
stellten Betrieben und Einrichtungen zu kontrollieren.

III.
Berichterstattung vor den örtlichen Räten

§ 10

(1) Die Räte der Kreise haben mindestens jährlich 
einmal einen Bericht über die allseitige Wiedereinglie
derung der aus der Strafhaft entlassenen Personen von 
den Räten der Städte und Gemeinden, den Abteilungen 
Innere Angelegenheiten und anderen Fachorganen so
wie den Betrieben und Einrichtungen entgegenzu
nehmen.

(2) Vor den Räten der Städte und Gemeinden ist ent
sprechend den Erfordernissen zu berichten.


